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Satzung der Junggärtner Hessen e. V. in der Fassung vom 08.02.2004 

 

 

§ 1 

Name, Sitz, Geschäftsstelle, Geschäftsjahr 

 

Der Verein trägt den Namen „Junggärtner Hessen e. V.“ (nachfolgend Verein genannt). 

 

Er ist im Vereinsregister beim Amtsgericht Frankfurt am Main eingetragen. 

 

Er ist ein Jugendverband und hat seinen Sitz in Frankfurt am Main. 

 

Das Verbandsgebiet umfasst das Bundesland Hessen. 

 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

 

§ 2 

Zweck 

 

Zweck des Vereins ist: 

 

1. parteipolitisch unabhängig und überkonfessionell die Bildung und Ausbildung der Ju-

gend des gärtnerischen Berufes zu fördern. Die Bereitschaft des Einzelnen zur Mitwir-

kung an der Lösung öffentlicher Aufgaben zu wecken und ihn zum verantwortungsbe-

wussten Handeln zu befähigen und den Gedanken des Naturschutzes zu fördern. 

 

2. die bestehenden Kontakte zwischen der dem Beruf nahestehenden Jugend im In- und 

Ausland zu pflegen und neue zu schaffen. 

 

3. die Interessen und Belange der im gärtnerischen Beruf nahestehenden Jugend in der 

Öffentlichkeit in den entsprechenden Fachgremien und gegenüber anderen Organisa-

tionen zu vertreten. 

 

4. die Verfolgung ausschließlich gemeinnütziger Zwecke. 
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§ 3 

Mitgliedschaft 

 

Sofern sie sich zu dieser Satzung bekennen, können sie Mitglied des Vereins werden: 

 

1.1 Als ordentliche Mitglieder: 

a) Junggärtnergruppen (Ortsgruppen). 

b) Jungfloristengruppen (Ortsgruppen). 

c) Privatpersonen (Einzelpersonen) die im Gartenbau tätig sind oder diesem 

nahe stehen. 

d) Ehrenmitglieder die sich für die Förderung der Ziele des Vereins verdient ge-

macht haben. 

 

1.2 Als fördernde Mitglieder: 

Juristische Personen, Vereinigungen und Einzelpersonen die an der Förderung des 

Vereinszweckes interessiert sind. 

 

2. Über die Aufnahme im Sinne von § 3, 1.1 a entscheidet die Mitgliederversammlung 

mit einfacher Stimmenmehrheit. 

Über die Ernennung als Mitglied im Sinne von § 3, 1.1. c und § 3, 1.2 entscheidet der 

Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit. 

Die Mitgliedschaft muss in allen Fällen beim Vorstand schriftlich beantragt werden. 

Gegen eine ablehnende Entscheidung der Mitgliederversammlung ist der Rechtsweg 

ausgeschlossen. 

 

§ 4 

Erlöschen der Mitgliedschaft 

 

1. Die Mitgliedschaft erlischt: 

a) durch Austritt, 

b) durch Ausschluss, 

c) durch Tod, 

d) durch Auflösung. 

 

2. Der Austritt ist zum Ende des Geschäftsjahres bis zum 01.10. des laufenden Jahres 

mit eingeschriebenem Brief an den Vorstand zu erklären. 
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3. Der Ausschluss kann erfolgen, wenn ein Mitglied 

a) seinen Verpflichtungen gegenüber dem Verein wiederholt nicht nachkommt. 

b) die Tätigkeit des Vereins behindert oder dessen Ansehen schädigt. 

 

Über den Ausschluss der Mitglieder entscheidet der Vorstand mit 2/3 Stimmenmehr-

heit. Gegen die Entscheidung des Vorstandes kann das Mitglied Einspruch bei der 

Mitgliederversammlung einlegen, die mit einfacher Stimmenmehrheit endgültig ent-

scheidet. 

 

4. Freiwilliges oder zwangsweises Ausscheiden aus dem Verein begründet keinerlei An-

sprüche gegen das Vereinsvermögen oder Teile davon. 

Fällige Verpflichtungen sind zu erfüllen. 

 

§ 5 

Beiträge 

 

Die Mitgliederversammlung beschließt jeweils mit einfacher Mehrheit der nach § 9 berech-

tigten Stimmen über die Höhe der Beiträge, die jedoch den an die ADJ-Bundesorganisation 

abzuführenden Beitrag nicht unterschreiten dürfen. Der Mitgliedsbeitrag für Mitglieder nach 

§ 3, 1.2 wird vom Vorstand festgelegt. 

 

§ 6 

Rechte der Mitglieder 

 

Alle Mitglieder haben das Recht 

 

a) Die Einrichtungen des Vereins nach Maßgabe der Satzung und der Beschlüsse der Or-

gane des Vereins in Anspruch zu nehmen. 

b) Ihr Stimmrecht nach Maßgabe der Satzung auszuüben, wobei fördernde Mitglieder 

kein Stimmrecht haben. 

c) Anträge an die Organe des Vereins zu richten. 

d) Einsprüche gegen die Beschlüsse des Vorstandes bei der Mitgliederversammlung ein-

zulegen. 
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§ 7 

Pflichten der Mitglieder 

 

Die Mitglieder sind verpflichtet, die gesamte Arbeit des Vereins zu unterstützen, die gefass-

ten Beschlüsse als verbindlich anzuerkennen und satzungsgemäß festgesetzte Beiträge zu 

entrichten. 

 

Bei Auflösung von Ortsgruppen sind gewährte Zuschüsse an die Landesgruppe zurückzufüh-

ren. 

 

Die fördernden Mitglieder sind verpflichtet: 

a) die Vereinsziele zu fördern, 

b) die festgesetzten Beiträge zu entrichten. 

 

§ 8 

Organe 

 

Organe des Vereins sind 

1. Mitgliederversammlung 

2. Vorstand 

 

§ 9 

Mitgliederversammlung 

 

Die Mitgliederversammlung besteht aus Vertretern der ordentlichen Mitglieder und dem 

Vorstand. 

 

1. Stimmrecht 

1.1 Für die Ortsgruppen 

a) Die Anzahl der Stimmen richtet sich nach der Anzahl der ordentlichen Ortsgrup-

penmitglieder. 

b) Auf je angefangene 10 Mitglieder entfällt eine Stimme, die durch einen Vertreter 

der Ortsgruppe persönlich wahrgenommen wird, sofern vor Beginn der fällige 

Beitrag für das abgelaufene Geschäftsjahr gezahlt wurde. Eine Vereinigung von 

mehreren Stimmen auf einen Delegierten ist nicht zulässig. 

1.2 Für den Landesvorstand 

Die 5 Mitglieder des geschäftsführenden Landesvorstandes haben je eine Stimme. 
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1.3 Mitglieder gemäß § 3, 1.1 c 

Je angefangene 10 Mitglieder haben eine Stimme. 

 

2. Der Vorsitzende hat die ordentliche Mitgliederversammlung im ersten Viertel des Ge-

schäftsjahres einzuberufen. Die Einladung hat unter der Bekanntgabe der Tagesord-

nung 3 Wochen vorher schriftlich zu erfolgen. Zusätzliche Anträge zur Tagesordnung 

müssen 1 Woche vorher schriftlich beim Vorstand eingereicht werden. 

 

3. Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn es vom Vor-

stand des Vereins für notwendig erachtet oder wenn es von 1/3 der Mitglieder ge-

wünscht wird. 

 

4. Aufgaben der Mitgliederversammlung sind, soweit sich aus der Satzung nicht noch 

andere Aufgaben ergeben: 

a) Entgegennahme des Jahresberichts und des Kassenberichts sowie Entlastung des 

Vorstandes und der Geschäftsführung. 

b) Wahl des Vorstandes. 

c) Wahl des Rechnungsprüfers. 

d) Genehmigung des Haushaltsplanes und Festsetzung der Jahresbeiträge. 

 

5. Den Vorsitz der Mitgliederversammlung führt der/die Vorsitzende. 

 

6. Die Niederschriften werden durch den Geschäftsführer oder durch den Vorsitzenden 

und den Schriftführer unterzeichnet. 

 

7. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig wenn sie ordnungsgemäß einberufen 

wurde. 

 

8. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit der stimmberechtigten An-

wesenden gefasst, das gleiche gilt für Wahlen. 

 

9. Beschlüsse über Satzungsänderungen, Auflösungen des Vereins und Verwendung des 

Vereinsvermögens bedürfen einer einfachen Mehrheit der stimmberechtigten Anwe-

senden. Diese Beschlüsse dürfen nur gefasst werden, wenn sie auf der Tagesordnung 

vorgesehen waren. 

 

Über einen Misstrauensantrag entscheidet die Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehr-

heit. 
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10. Bei Auflösung des Vereins wird das Vereinsvermögen dem Hessischen Gärtnereiver-

band e. V., An der Festeburg 33, 60389 Frankfurt am Main, mit Maßgabe übergeben, 

das Geld treuhänderisch zu verwalten, bis sich ein neuer Landes-Jugendverband für 

Gärtnerinnen und Gärtner in Hessen gründet. 

 

§ 10 

Vorstand 

 

Der Vorstand besteht aus 

a) einem Vorsitzenden, 

b) zwei stellvertretenden Vorsitzenden, 

c) einem Schriftführer, 

d) einem Kassierer. 

 

1.1 Die Wahl des Vorstandes wird durch die Mitgliederversammlung durch Handzeichen 

oder auf Antrag geheim, mit einfacher Stimmenmehrheit vorgenommen. 

 

1.2 Die Aufgaben des Schriftführers und Kassierers können mit Zustimmung der Mitglie-

derversammlung entweder einem hauptamtlichen, besoldeten Geschäftsführer oder 

einem ehrenamtlichen Geschäftsführer übertragen werden. Diese oben genannten 

Vorstandsmitglieder haben dann die Funktion von Beisitzern. 

Die Vorstandsmitglieder werden auf 2 Jahre gewählt. Mit Ablauf dieser Zeit scheiden 

jeweils im Wechsel 

a) der Vorsitzende und Schriftführer, 

b) 2 stellvertretende Vorsitzende und der Kassierer aus. 

 

1.3 Eine Wiederwahl ist möglich. 

 

1.4 Der Vorstand kann durch Mitglieder der Ortsgruppenvorstände erweitert werden. 

 

1.5 Findet nicht rechtzeitig vor Ablauf der Amtszeit eine Mitgliederversammlung statt, so 

bleibt der Vorstand bis zur nächstmöglichen im Amt. 
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§ 11 

Einberufung 

 

Der Vorsitzende hat mindestens 2 mal im Jahr den Vorstand zu einer Vorstandssitzung unter 

Bekanntgabe der Tagesordnung einzuladen. 

 

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäß erfolgter Einladung mindestens 

die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend ist. Die Vorstandsbeschlüsse werden mit einfa-

cher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder des Vorstands gefasst. Bei Stimmen-

gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

 

Der Vorstand leitet den Verein und ist für alle Fragen zuständig, die nicht laut Satzung der 

Mitgliederversammlung vorbehalten sind. Die Führung der laufenden Geschäfte obliegen 

dem hauptamtlichen Geschäftsführer. 

 

Der Vorsitzende führt den Vorsitz der Vorstandssitzungen. 

 

Der Verein wird vertreten durch den Vorsitzenden und im Verhinderungsfall durch einen 

stellvertretenden Vorsitzenden. Der Fall der Verhinderung braucht nach außen hin nicht 

nachgewiesen werden. 

 

§ 12 

Geschäftsstelle 

 

Die Erledigung der laufenden Arbeiten der Geschäftsführung des Vereins wird der Geschäfts-

stelle übertragen. Die Bestellung eines Geschäftsführers erfolgt durch den Vorstand. Der Ge-

schäftsführer ist an die Weisungen des Vorstandes gebunden. 

 

§ 13 

Auflösung 

 

Die Auflösung des Vereins beschließt die Mitgliederversammlung. Sie entscheidet auch, die 

in § 9, 10 getroffene Regelung über das bei der Auflösung vorhandene Vermögen durchzu-

führen. 

 

 

 


